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Amtlicher Teil 
 

Stadt Burg 
 

1. Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung Erneute Öffentliche Auslegung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 „Westring, Bahnhofstraße, 
Niegripper Chaussee einschl. Brückenbauwerk“ 
 
Der Stadtrat der Stadt Burg hat in seiner öffentlichen Sitzung am 4. Dezember 2019 den 2. Entwurf der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 29 „Westring, Bahnhofstraße, Niegripper Chaussee einschl. Brückenbauwerk“ 
beschlossen und zur Durchführung einer erneuten öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt.  
 
Es ergeben sich folgende geänderte/ergänzte Ziele für die Planänderung, 2. Entwurf: 

 
1. Ausweisung eines Gewerbegebiets nach § 8 BauNVO für die Erweiterung des Betriebsgeländes der Fa. 

Burger Küchenmöbel GmbH im Bereich der Bahnhofstraße mit der Zweckbestimmung „Stellplätze“, 
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Bedarf und kann kostenlos in den Ortschaftsbüros und in der Stadtverwaltung Burg (In der Alten Kaserne 2) abgeholt werden. Eine 
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2. in der Änderung der Festsetzung für den ehem. Messeplatzes von Grünfläche mit Zweckbestimmung 

„Spielplatz und Park“ in eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Veranstaltungsplatz“ mit der 
Maßgabe, dass an maximal 18 Tagen eines Jahres die Immissionsrichtwerte in den angrenzenden Gebieten 
für seltene Ereignisse i.S. der Freizeitlärmrichtlinie überschritten werden dürfen, 
 

3. der Erweiterung der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung „öffentliche 
Parkflächen“, 
 

4. die Anpassung des Geltungsbereiches an den tatsächlichen Planungsraum und 
 

5. die Aufnahme der Parkplatzanlage im Kreuzungsbereich „Westring und Bahnhofstraße“, als Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung. 

 
Aufgrund der umfangreichen Änderungsinhalte wird eine erneute öffentliche Auslegung und Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange notwendig. 
 
Den geplanten räumlichen Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 „Westring, 
Bahnhofstraße, Niegripper Chaussee einschl. Brückenbauwerk“ ist in der nachfolgenden Übersichtskarte 
dargestellt. 
 
Das Änderungsverfahren des Bebauungsplanes wird nach den Regeln des § 13a BauGB (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung) im beschleunigten Verfahren i.S. des § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB durchgeführt. Daher wird 
von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 
2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 (alle BauGB) abgesehen. 

 
Nähere Informationen sind aus den ausliegenden Planungsunterlagen zu entnehmen. 
 
Der 2. Planentwurf und die dazugehörige Begründung einschließlich der Schallimmissionsprognose (Stand: 
06.12.2019) liegen in der Zeit 2. Januar 2020 bis zum 3. Februar 2020 in der Stadtverwaltung Burg, In der Alten 
Kaserne 2, 39288 Burg, Haus 2, 2. Obergeschoss, Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen (Schaukasten/Raum 
221), zu den Öffnungszeiten: 
 

Montag  8.00 – 16.00 Uhr 

Dienstag 8.00 – 16.00 Uhr 

Mittwoch 8.00 – 16.00 Uhr 

Donnerstag 8.00 – 17.00 Uhr 

Freitag  8.00 – 12.00 Uhr 

 
und darüber hinaus nach telefonischer Terminvereinbarung zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. 
Während dieser Auslegungsfrist können an o.g. Stelle zum ausliegenden Planmaterial von jedermann 
Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift vorgetragen werden. Die Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung ist gegeben. Entsprechend § 3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 können nicht fristgerechte abgebende 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung von Bauleitplänen unberücksichtigt bleiben. 

 
Gemäß § 4a (4) Satz 1 können alle Dokumente, vom 2. Januar 2020 bis zum 3. Februar 2020 unter 
https://www.stadtburg.info/bauleitplanungen.html, online eingesehen werden. 

 
Hinweise: 
 
Nach § 4a Abs. 6 BauGB können Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig innerhalb der Auslegungszeit abgegeben 
worden sind, bei der weiteren Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans 
nicht von Bedeutung ist. 
 
Hinweise zum Datenschutz: 
 
In Ergänzung der Amtlichen Datenschutzhinweise der Stadt Burg (ADSH), bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt 
Burg Nr. 18  vom 23.05.2018, (Kurzlink: https://www.stadt-burg.de/datenschutz/) erfolgen an dieser Stelle weitere 
Hinweise zum Datenschutz.  

http://dejure.org/gesetze/BauGB/2.html
http://dejure.org/gesetze/BauGB/2a.html
http://dejure.org/gesetze/BauGB/3.html
http://dejure.org/gesetze/BauGB/6.html
http://dejure.org/gesetze/BauGB/10.html
https://www.stadt-burg.de/datenschutz/
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Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung werden personenbezogene Daten erhoben 
und verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt auf der rechtlichen Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit 
Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO und §4 Abs. 1 DG LSA. Die Daten werden benötigt, um den Umfang ihre 
Betroffenheit oder ihr sonstiges Interesse hinsichtlich des Bauleitplanverfahrens beurteilen zu können. Die Daten 
werden darüber hinaus verwendet, um Sie über das Ergebnis der Prüfung und dessen Berücksichtigung zu 
informieren. Es besteht die Möglichkeit eine Stellungnahme ohne die Angabe personenbezogener Daten 
abzugeben. In diesem Fall kann jedoch keine Mitteilung an Sie erfolgen.  
 
Alle vollständigen Informationen über die Datenverarbeitung im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gemäß Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) finden Sie unter: 
https://www.stadtburg.info/bauleitplanungen.html. 
 
 
 
Burg, 12. DEZ. 2019 
 
 
gez. 
Rehbaum 
Bürgermeister 

         - Karte siehe Folgeseite -  
 
 

 

 

https://www.stadtburg.info/bauleitplanungen.html
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Übersicht über den geplanten räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29 „Westring, 
Bahnhofstraße, Niegripper Chaussee einschl. Brückenbauwerk“, 1. Änderung (Karte unmaßstäblich) 
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2. Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung - Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB des 2. Änderungsverfahrens Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB der Ortschaft Detershagen 

 
Der Stadtrat der Stadt Burg hat in seiner öffentlichen Sitzung am 4. Dezember 2019 den Entwurf der 2. Änderung 
der Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 
und 3 BauGB der Ortschaft Detershagen in der Fassung vom September 2019 beschlossen und zur Durchführung 
einer öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. 

 
Die 2. Änderung der Satzung wird auf der Grundlage des § 34 Abs. 6 BauGB im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB durchgeführt. Daher wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 (alle BauGB) abgesehen.  

 
Die Änderung bezieht sich auf die Herausnahme der Ergänzungsfläche E5. Mit der Herausnahme der 
Ergänzungsfläche sind grundsätzlich die festgesetzten Maßnahmen (Pflanzgebote) zum Ausgleich und Ersatz einer 
Prüfung zu unterziehen.  
 
Nach Prüfung und Abstimmung in der Genehmigungsbehörde, ist die Streichung der festgesetzten Art der baulichen 
Nutzung ausreichend. Dadurch wird die Prüfung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der 
Satzungsänderung entbehrlich und die beabsichtigte gewerbliche Nutzung auf der Grundlage des § 34 BauGB 
beurteilt. Die beabsichtigte Änderung soll für alle in der Satzung enthaltenen Ergänzungsflächen gelten. 
 
Die Bereiche der 2. Änderung der Satzung entnehmen sie bitte nachfolgender Übersichtskarte. 
 
Nähere Informationen sind aus den ausliegenden Planungsunterlagen zu entnehmen. 
 
Der Planentwurf und die dazugehörige Begründung liegen in der Zeit 2. Januar 2020 bis zum 3. Februar 2020 in 
der Stadtverwaltung Burg, In der Alten Kaserne 2, 39288 Burg, Haus 2, 2. Obergeschoss, Fachbereich 
Stadtentwicklung und Bauen (Schaukasten/Raum 221), zu den Öffnungszeiten: 

 

Montag  8.00 – 16.00 Uhr 

Dienstag 8.00 – 16.00 Uhr 

Mittwoch 8.00 – 16.00 Uhr 

Donnerstag 8.00 – 17.00 Uhr 

Freitag  8.00 – 12.00 Uhr 

 
und darüber hinaus nach telefonischer Terminvereinbarung zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. 
Während dieser Auslegungsfrist können an o.g. Stelle zum ausliegenden Planmaterial von jedermann 
Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift vorgetragen werden. Die Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung ist gegeben. Entsprechend § 3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 können nicht fristgerechte abgebende 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung von Bauleitplänen unberücksichtigt bleiben. 

 
Gemäß § 4a (4) Satz 1 können alle Dokumente, vom 2. Januar 2020 bis zum 3. Februar 2020 unter 
https://www.stadtburg.info/bauleitplanungen.html, online eingesehen werden. 
 
Hinweise: 
 
Nach § 4a Abs. 6 BauGB können Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig innerhalb der Auslegungszeit abgegeben 
worden sind, bei der weiteren Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans 
nicht von Bedeutung ist. 

 
 
 
 
 
 
 

http://dejure.org/gesetze/BauGB/2.html
http://dejure.org/gesetze/BauGB/2a.html
http://dejure.org/gesetze/BauGB/3.html
http://dejure.org/gesetze/BauGB/6.html
http://dejure.org/gesetze/BauGB/10.html
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Hinweise zum Datenschutz: 
 
In Ergänzung der Amtlichen Datenschutzhinweise der Stadt Burg (ADSH), bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt 
Burg Nr. 18  vom 23.05.2018, (Kurzlink: https://www.stadt-burg.de/datenschutz/) erfolgen an dieser Stelle weitere 
Hinweise zum Datenschutz.  
 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung werden personenbezogene Daten erhoben 
und verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt auf der rechtlichen Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit 
Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO und §4 Abs. 1 DG LSA. Die Daten werden benötigt, um den Umfang ihre 
Betroffenheit oder ihr sonstiges Interesse hinsichtlich des Bauleitplanverfahrens beurteilen zu können. Die Daten 
werden darüber hinaus verwendet, um Sie über das Ergebnis der Prüfung und dessen Berücksichtigung zu 
informieren. Es besteht die Möglichkeit eine Stellungnahme ohne die Angabe personenbezogener Daten 
abzugeben. In diesem Fall kann jedoch keine Mitteilung an Sie erfolgen.  
 
Alle vollständigen Informationen über die Datenverarbeitung im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gemäß Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) finden Sie unter: 
https://www.stadtburg.info/bauleitplanungen.html. 
 
 
 
 
Burg, 12. DEZ. 2019 
 
 
gez. 
Rehbaum 
Bürgermeister 
 

 

 
- Karte siehe Folgeseite - 

 
 
 
 

https://www.stadt-burg.de/datenschutz/
https://www.stadtburg.info/bauleitplanungen.html
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Übersichtskarte 
2. Änderung der Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 

nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB der Ortschaft Detershagen (Karte unmaßstäblich) 
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3. Bekanntmachung über die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 112 
Seniorenwohnen „Eschenhof“ an der Parchauer Chaussee gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Der Stadtrat der Stadt Burg hat in seiner öffentlichen Sitzung am 4. Dezember 2019 mit der Beschlussvorlage 
175/2019 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 112 Seniorenwohnen „Eschenhof“ an der 
Parchauer Chaussee beschlossen.  
 
Der Vorhabenträger beabsichtigt, im geplanten räumlichen Geltungsbereich auf dem Flurstück 10170 in der Flur 11 
der Gemarkung Burg folgende Vorhaben durch Nutzung der innerhalb des Bebauungsplanes getroffene Festsetzung 
eines „Allgemeinen Wohngebietes“ nach § 4 BauNVO zu realisieren: 
 

 die Errichtung einer Wohnanlage mit altersgerechten Wohneinheiten und Wohngruppen einschließlich eines 
Gartenbereiches und einer zu rekonstruierenden vorhandenen Scheune als Begegnungsraum. 

 
Aufgrund der planungsrechtlichen Lage im Außenbereich ohne den Anschluss an einen im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil kann von den Möglichkeiten einer Verfahrenserleichterung (Anwendung des § 13a BauGB) oder 
einer Verfahrensbeschleunigung (Anwendung des §13 b BauGB) kein Gebrauch gemacht werden. Daher wird das 
Aufstellungsverfahren für diesen Bebauungsplan im umfassenden Verfahren geführt. 
 
Der geplante räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 112 Seniorenwohnen „Eschenhof“ an der 
Parchauer Chaussee ist in der nachfolgenden Übersichtskarte dargestellt. 
 
Die Öffentlichkeit kann sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 
Planung vom heutigen Tage bis zur Durchführung weiterer Schritte im Aufstellungsverfahren in der Stadtverwaltung 
Burg, In der Alten Kaserne 2, 39288 Burg, Haus 2, 2. Obergeschoss, Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen 
(Raum 221), zu folgenden Zeiten: 
 

Montag  8.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag 8.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch 8.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 – 17.00 Uhr 
Freitag  8.00 – 12.00 Uhr 

 
informieren. 
 
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
 
 
 
Burg, 12. DEZ. 2019 
 
 
gez. 
Rehbaum 
Bürgermeister  - Karte siehe Folgeseite - 
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Übersicht über den geplanten räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 112 Seniorenwohnen 

„Eschenhof“ an der Parchauer Chaussee (Karte unmaßstäblich) 
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4. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die 12. Änderung des 
Flächennutzungsplanes 2020 der Stadt Burg mit den Ortschaften Detershagen, Ihleburg, Niegripp, 
Parchau und Schartau für Bereiche im Ortsteil Burg-Blumenthal und der Ortschaft Schartau 
 
Der Stadtrat der Stadt Burg hat in seiner öffentlichen Sitzung am 14.06.2018 die Einleitung der 12. Änderung des 
Flächennutzungsplanes 2020 der Stadt Burg mit den Ortschaften Detershagen, Ihleburg, Niegripp, Parchau und 
Schartau beschlossen.  
 
Folgende Zielstellung gab es zu diesem Zeitpunkt: 
 

a) die Ausweisung einer „Sondergebietsfläche für eine Freiflächenphotovoltaikanlage“ in einem Bereich östlich 
der Ortslage Burg-Blumenthal (Änderungsfläche I). 

 
In der Sitzung des Stadtrates am 22.05.2019 wurde eine Erweiterung der Zielstellungen der 12. Änderung 
beschlossen. Zusätzlich zur Ausweisung der Sondergebietsfläche für eine Freiflächenphotovoltaikanlage wurden 
zusätzlich zwei weitere Änderungsbereiche hinzugefügt: 
 

b) Ausweisung einer „Sondergebietsfläche Therapie-und Sozialeinrichtungen“ im südwestlichen Bereich der 
Ortslage Burg-Blumenthal (Änderungsfläche II) 
 
und 

 
c) Darstellung eines Symbols „Sportplatz“ für die Zweckbestimmung einer Grünfläche in der Ortschaft Schartau 

(Änderungsfläche III). 
 
Die 12. Änderung umfasst somit insgesamt drei Änderungsflächen. Diese sind in den nachfolgenden 
Übersichtskarten dargestellt. 
 
Zur Erörterung und Erläuterung der Planungsziele werden zum Zwecke der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB der Planvorentwurf, die dazugehörige Begründung und der Umweltbericht für die Dauer 
von 2 Wochen öffentlich ausgelegt. 

 
Umweltprüfung  
Im Hinblick auf den frühen Verfahrensstand liegen bisher keine umweltrelevanten Stellungnahmen vor. Dem 
Vorentwurf des Flächennutzungsplanes liegt ein vorläufiger Umweltbericht bei, welcher im laufenden Verfahren 
fortgeschrieben wird. Es besteht gemäß § 2 Abs. 4 i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB die Gelegenheit zur 
Abgabe einer Stellungnahme für die Belange des Umweltschutzes und zur Abgabe von umweltrelevanten 
Informationen. Nähere Informationen zu den Zielen sowie Auswirkungen der Planung sind dem Vorentwurf der 
Begründung zu entnehmen. 
 
Der Planvorentwurf und die dazugehörige Begründung einschließlich Umweltbericht (Stand: Dezember 2019) liegen 
in der Zeit 2. Januar 2020 bis zum 17. Januar 2020 in der Stadtverwaltung Burg, In der Alten Kaserne 2, 39288 
Burg, Haus 2, 2. Obergeschoss, Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen (Schaukasten/Raum 221), zu den 
Öffnungszeiten: 
 

Montag  8.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag 8.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch 8.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 – 17.00 Uhr 
Freitag  8.00 – 12.00 Uhr 

 
und darüber hinaus nach telefonischer Terminvereinbarung zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. 
Während dieser Auslegungsfrist können an o.g. Stelle zum ausliegenden Planmaterial von jedermann 
Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift vorgetragen werden. Die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 
ist gegeben. Entsprechend § 3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 können nicht fristgerechte abgebende Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung von Bauleitplänen unberücksichtigt bleiben. 
 
Gemäß § 4a (4) Satz 1 können alle Dokumente, vom 2. Januar 2020 bis zum 17. Januar 2020 unter 
https://www.stadtburg.info/bauleitplanungen.html, online eingesehen werden. 
 

https://www.stadtburg.info/bauleitplanungen.html
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Hinweise: 
 
Nach § 4a Abs. 6 BauGB können Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig innerhalb der Auslegungszeit abgegeben 
worden sind, bei der weiteren Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans 
nicht von Bedeutung ist. 
 
Hinweise zum Datenschutz: 
 
In Ergänzung der Amtlichen Datenschutzhinweise der Stadt Burg (ADSH), bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt 
Burg Nr. 18  vom 23.05.2018, (Kurzlink: https://www.stadt-burg.de/datenschutz/) erfolgen an dieser Stelle weitere 
Hinweise zum Datenschutz.  
 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung werden personenbezogene Daten erhoben und 
verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt auf der rechtlichen Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 
Abs. 1 Buchstabe e DSGVO und §4 Abs. 1 DG LSA. Die Daten werden benötigt, um den Umfang ihre Betroffenheit 
oder ihr sonstiges Interesse hinsichtlich des Bauleitplanverfahrens beurteilen zu können. Die Daten werden darüber 
hinaus verwendet, um Sie über das Ergebnis der Prüfung und dessen Berücksichtigung zu informieren. Es besteht 
die Möglichkeit eine Stellungnahme ohne die Angabe personenbezogener Daten abzugeben. In diesem Fall kann 
jedoch keine Mitteilung an Sie erfolgen.  
 
Alle vollständigen Informationen über die Datenverarbeitung im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gemäß Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) finden Sie unter: 
https://www.stadtburg.info/bauleitplanungen.html. 
 
 
 
Burg, 12. DEZ. 2019 
 
 
gez. 
Rehbaum 
Bürgermeister 
 
 Karten siehe Folgeseite 
 
 
 
 

https://www.stadt-burg.de/datenschutz/
https://www.stadtburg.info/bauleitplanungen.html
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5. Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung - Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 103 für den Bereich „Am Niegripper See II – 
Niegripper Seite“ in der Ortschaft Niegripp 
 
Der Stadtrat der Stadt Burg hat in seiner öffentlichen Sitzung am 4. Dezember 2019 den Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 103 für den Bereich „Am Niegripper See II – Niegripper Seite“ in der Ortschaft Niegripp 
beschlossen und zur Durchführung einer öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt.  
 
Der zu erarbeitende Bebauungsplan soll in seinem geplanten räumlichen Geltungsbereich die Bebauung mit 
Wohngebäuden, der zugehörigen Nebenanlagen einschließlich Garagen und Gartenhäusern ermöglichen. 
 
Der zukünftige räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird über die auf dem Flurstück 10019 in der Flur 
12 liegende öffentliche Straße „Am See“ erschlossen. Die Straße „Am See“ ist zusätzlich über die auf dem Flurstück 
10126 liegende Straße „Detershagener Weg“ erreichbar. Zur Vereinfachung der Darstellung des geplanten 
räumlichen Geltungsbereiches ist das Flurstück 10019 vollständig in den Bebauungsplan einbezogen. 
 
Den geplanten räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 103 “Am Niegripper See II – Niegripper Seite“ 
in der Ortschaft Niegripp ist in der nachfolgenden Übersichtskarte dargestellt. 
 
Nach dem bisherigen Verfahrensstand liegen folgende umweltrelevanten Informationen vor, die in den Entwurf des 
Umweltberichts eingeflossen sind: 

 

Art der 
vorhandenen 
Information 

Urheber Themenfeld 

Stellungnahmen 
von Behörden 
und sonstigen 
Trägern 
öffentlicher 
Belange 

Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt  
obere Immissionsschutzbehörde 
(Ref. 402) vom 24.07.2018 

Hinweis auf möglicherweise vorhandene 
Beeinträchtigungen aufgrund benachbarter 
Nutzung eines Pferdehofs  
 
Verweis auf Stellungnahme der unteren 
Immissionsschutzbehörde 
(aktuell nicht mehr zutreffend) 

Landkreis Jerichower Land 
FB Umwelt, Landwirtschaft und 
Forsten - Untere. 
Immissionsschutzbehörde vom 
11.07.2018 

Klärung der Nutzungen benachbarter 
Grundstücke erforderlich  

Landkreis Jerichower Land 
FB Umwelt FB Umwelt, 
Landwirtschaft und Forsten - Untere. 
Naturschutzbehörde vom 11.07.2018 

Naturschutzrecht  

Hinweis auf vorhandenes gesetzlich geschütztes 
Biotop nach § 22 Abs. 1 Nr. 8 
Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt,  
 
Hinweis auf Erforderlichkeit des Verfahren zur 
Ausnahme von Verboten des § 30 Abs. 2 
Bundesnaturschutzgesetz i.V.m. § 30 Abs. 3 
Bundesnaturschutzgesetz bei Inanspruchnahme 
der Hecke 
(zwischenzeitlich abgearbeitet und durch 
Bescheid des Landkreises Jerichower Land 
vom 06.11.2019 als Ausnahme erteilt) 
 

Hinweis auf Informationspflicht zur Führung des 
Kompensationsverzeichnisses der unteren 
Naturschutzbehörde nach § 18 Abs. 2 NatSchG 
LSA 
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Stellungnahmen 
von Behörden 
und sonstigen 
Trägern 
öffentlicher 
Belange 

Landkreis Jerichower Land 
FB Umwelt FB Umwelt, 
Landwirtschaft und Forsten - Untere. 
Wasserbehörde vom 11.07.2018 

Wasserrecht 

Überbauung des Gewässers Nummer 14/1/1 
wird nicht zugestimmt 
(zwischenzeitlich abgearbeitet und durch 
Abstimmung vom 26.11.2019 zwischen 
Landkreis Jerichower Land Untere 
Wasserbehörde und zuständigen 
Unterhaltungsverband Ehle/Ihle durch 
beantragte Korrektur des Gewässerkatasters 
geklärt) 

Landkreis Jerichower Land 
FB Umwelt FB Umwelt, 
Landwirtschaft und Forsten - 
Sachgebiet Abfallwirtschaft / 
Bodenschutz vom 11.07.2018 

Altlastverdachts- oder Altlastflächen 

Landesamt für Geologie und 
Bergwesen Sachsen-Anhalt vom 
11.07.2018 

geologische Verhältnisse 

Landesbetrieb für Hochwasserschutz 
und Wasserwirtschaft, Flussbereich 
Genthin, Geschäftsbereich Betrieb 
und Unterhaltung vom 16.07.2018  

Grundwasserverhältnisse bei 
Hochwasserereignissen der Elbe 

Stellungnahmen 
und Eingaben aus 
der Öffentlichkeit 

Anwohner der Straße „Im Winkel“ 
vom 22.06.2018 

Beseitigung Niederschlagswasser  
 
Hinweise zur Entwässerung des Gebietes in den 
“Heixtergraben“ und den damit verbundenen 
technischen Nachweis 

 
Weitere Informationen sind aus den ausliegenden Planungsunterlagen einschließlich der o.g. verfügbaren 
umweltrelevanten Stellungnahmen zu entnehmen. 
 
Der Planentwurf und die dazugehörige Begründung einschließlich Umweltbericht liegen in der Zeit 2. Januar 2020 
bis zum 3. Februar 2020 in der Stadtverwaltung Burg, In der Alten Kaserne 2, 39288 Burg, Haus 2, 
2. Obergeschoss, Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen (Schaukasten/Raum 221), zu den Öffnungszeiten: 

 

Montag  8.00 – 16.00 Uhr 

Dienstag 8.00 – 16.00 Uhr 

Mittwoch 8.00 – 16.00 Uhr 

Donnerstag 8.00 – 17.00 Uhr 

Freitag  8.00 – 12.00 Uhr 
 

und darüber hinaus nach telefonischer Terminvereinbarung zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. 
Während dieser Auslegungsfrist können an o.g. Stelle zum ausliegenden Planmaterial von jedermann 
Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift vorgetragen werden. Die Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung ist gegeben. Entsprechend § 3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 können nicht fristgerechte abgebende 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung von Bauleitplänen unberücksichtigt bleiben. 

 
Gemäß § 4a (4) Satz 1 können alle Dokumente, vom 2. Januar 2020 bis zum 3. Februar 2020 unter 
https://www.stadtburg.info/bauleitplanungen.html, online eingesehen werden. 
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Hinweise: 
 
Nach § 4a Abs. 6 BauGB können Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig innerhalb der Auslegungszeit abgegeben 
worden sind, bei der weiteren Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt 
deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans 
nicht von Bedeutung ist. 
 
Hinweise zum Datenschutz: 
 
In Ergänzung der Amtlichen Datenschutzhinweise der Stadt Burg (ADSH), bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt 
Burg Nr. 18  vom 23.05.2018, (Kurzlink: https://www.stadt-burg.de/datenschutz/) erfolgen an dieser Stelle weitere 
Hinweise zum Datenschutz.  
 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung werden personenbezogene Daten erhoben 
und verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt auf der rechtlichen Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit 
Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO und §4 Abs. 1 DG LSA. Die Daten werden benötigt, um den Umfang ihre 
Betroffenheit oder ihr sonstiges Interesse hinsichtlich des Bauleitplanverfahrens beurteilen zu können. Die Daten 
werden darüber hinaus verwendet, um Sie über das Ergebnis der Prüfung und dessen Berücksichtigung zu 
informieren. Es besteht die Möglichkeit eine Stellungnahme ohne die Angabe personenbezogener Daten 
abzugeben. In diesem Fall kann jedoch keine Mitteilung an Sie erfolgen.  
 
Alle vollständigen Informationen über die Datenverarbeitung im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gemäß Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) finden Sie unter: 
https://www.stadtburg.info/bauleitplanungen.html. 
 
 
 
Burg, 12. DEZ. 2019 
 
 
gez. 
Rehbaum 
Bürgermeister 

 
 

 
– Karte siehe Folgeseite –  

https://www.stadt-burg.de/datenschutz/
https://www.stadtburg.info/bauleitplanungen.html
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Übersicht über den geplanten räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 103 für den Bereich 
„Am Niegripper See II – Niegripper Seite“ in der Ortschaft Niegripp (Karte unmaßstäblich) 

 

Ende der amtlichen Bekanntmachungen 

 


